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Checkliste: Vereinfachte Steuererklärung 

In wenigen Schritten zur Steuererstattung 

Für „Genügsame“, die mit geringem Wissen nur Werbungskosten für ihre Fahrtkosten zur Arbeit, 

Kontoführungsgebühren, die neue Homeoffice-Pauschale und pauschale Werbungskosten für 

Arbeitsmittel beantragen, sind folgende Schritte notwendig: 

1. Soll für 2019 und 2020 eine Steuererklärung ausgefüllt werden, drucken Sie sich zunächst 
den Hauptvordruck zur Einkommensteuererklärung aus.  

2. Drucken Sie sich je nach Bedarf noch folgende Steuerformulare aus: 

• „Anlage N“ als Arbeitnehmer 

• „Anlage Kind“, falls Sie Kinder haben 

• „Anlage außergewöhnliche Belastungen“, falls Sie Angaben zu selbst getragenen 
Krankheitskosten, Zuzahlungen zu Brille, Zahnersatz oder Kur machen wollen 

• „Anlage Vorsorgeaufwand“ für Angaben zur Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung. 

• „Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen“, falls Sie Zahlungen an einen Handwerker oder 
einen selbständigen Dienstleister (Fensterputzer, Pflegedienst) in ihrem Haushalt leisten 
mussten 

3. Keine Angst: Viele Zeilen in diesen Vordrucken müssen Sie nicht mehr ausfüllen. Diese Zeilen 
sind mit dem Buchstaben „e“ in einem Kreis gekennzeichnet. 

4. Wollen Sie freiwillige Steuererklärungen für die Jahre bis einschließlich 2018 abgeben, 
können Sie das Formular „Vereinfachte Steuererklärung“ verwenden. 
 

Bei Verwendung des Formulars „Vereinfachte Steuererklärung“ für die Jahre bis einschließlich 2018 
ist Folgendes zu beachten: 
 

1. Füllen Sie die Zeilen 5 bis 23 zu den allgemeinen Angaben aus (Name, Anschrift, 
Kontonummer, Identifikationsnummer). 

2. Geben Sie in Zeile 25 zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit Ihre eTin an. Diese 
Nummer finden Sie in der Lohnsteuerbescheinigung, die Ihnen der Arbeitgeber nach Ablauf 
des betreffenden Steuerjahrs ausgehändigt hat. 

3. In Zeile 31 tragen Sie nun die Anschrift Ihres Arbeitsplatzes an. 
4. In den Zeilen 32 geben Sie an, wie viele Tage Sie zur Arbeit gefahren sind (230 Tage werden 

bei einer Fünftagewoche problemlos anerkannt) und die einfache Entfernung zur Arbeit. 
5. In Zeile 34 tragen Sie 126 Euro ein (Arbeitsmittel pauschal 110 Euro, Kontoführungsgebühr). 
6. Haben Sie Kinder, füllen Sie noch die „Anlage Kind“ aus. 
7. Für die Genügsamen ist hier Schluss. Nun unterschreiben Sie die Vereinfachte 

Einkommensteuererklärung (bei Ehegatten beide) und schicken sie mit der Post an das für 
Sie zuständige Finanzamt. 

8. Liegen ihre Beitragszahlungen zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung unter  
1.900 Euro/3.800 Euro (Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten), lohnt es sich auch, die 
„Anlage Vorsorgeaufwand“ auszufüllen. Hier müssen Sie die Versicherungsangaben aus der 
Lohnsteuerbescheinigung und Beitragszahlungen zur Unfall-, Haftpflicht- oder 
Lebensversicherung eintragen. Die Mühe bringt Ihnen zusätzliche Steuerentlastungen. 
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